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Sehr geehrter Herr Günther,

bezugnehmend auf ihrer Email vom 07.02.2020 möchten wir unserer Stellungnahme vom 03.02.2020 
zur Bauleitplanung der Stadt Remagen, Bebauungsplan 20.16 „Lange Fuhr“ wie folgt ergänzen.

Der Wirtschaftsweg 96/4 ist Teil eines Wegezuges, um von der Mittelstraße über die Breslauer Straße 
die westlich des Geltungsbereichs gelegenen landwirtschaftlichen Nutzflächen zu erreichen. Diese 
Fahrbeziehung gilt auch umgekehrt.
Je nach angebauter landwirtschaftlicher Kultur, welche im Rahmen einer Fruchtfolge in der Regel jähr-
lich variiert, werden die vorhandenen Wirtschaftswege unterschiedlich stark von der Landwirtschaft 
frequentiert. Der Wirtschaftsweg 96/4 ermöglicht eine direkte Anbindung der landwirtschaftlichen Nutz-
flächen über die Breslauer Straße, ohne dass Umwege gefahren werden müssen.

Daher sollte dieser Wirtschaftsweg nicht für den landwirtschaftlichen Verkehr gesperrt werden.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
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